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Amtliche Bekanntmachung des Hoheitsträgers des zeitweiligen Reichsorgans 
Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder 

Kommi##ari#che Regierung 
 

Der bis zum Friedensvertrag mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staates 2tes 
Deut#ches Reich der am 09. 05. 1945 in kraft getretenen SHAEF-Proklamation Nr. 1 mit Wirkung zum 08. 05. 
1985 nach Artikel IV der der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit #eitens der USA dien#tverpflichtet 
reichsverfa##ungsrechtlich gewollte durch die Viermächte in der durch die Alliierten zum 22. 05. 1949 bereinigten 
Fa##ung reichsge#etzlich zur Öffnung der innerdeut#chen Wirt#chaftsgrenzen am 09. 11. 1989 gegen den Willen der 
Bundesrepublik Deutschland und gegen den Willen der Deutschen Demokratischen Republik genehmigte 
Reichskanzler, gemäß der Ge#chäftsordnung der Reichsregierung Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans 
Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung bis 
nach der er#t erfolgen werdenden Wiederher#tellung des Staates 2tes Deut#ches Reich in den durch die USA 
kriegsrechtlich am 13. 02. 1944, durch die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken und der Provi#ori#chen Regierung der Franzö#i#chen 
Republik über die Be#atzungszonen in Deut#chland be#atzungsrechtlich am 05. 06. 1945, und durch den Rat der 
Alliierten für die zu proklamierenden Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik bis zum Ural Vereinigtes 
Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken und der Provi#ori#chen 
Regierung der Franzö#i#chen Republik am 02. 08. 1945 alliierten verwaltungsrechtlich fe#tge#tellten Außengrenzen 
des Staates 2tes Deut#ches Reich, unter der Auf#icht und Kontrolle der Vereinten Nationen erfolgter allgemeiner, 
gleicher und geheimer Wahlen aus der Mitte des gewählten Reichstags gewählten Reichskanzlers, gibt hiermit 
rechtswirksam bekannt: 
 
1tens Daß, wie in unter 3tens letzter Ab#atz Amtliche Mitteilungen des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches 

Ge#amtmini#terium oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung im Reichs- 
und Länderanzeiger, vom 18. 01. 2004 auf Seite 8 mitgeteilt erwartet, hat das für und gegen 
Staatsbürger, im öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis #tehende Staats-, Reichspo#t- 
und Reichsbahnbeamte, und im öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis #tehende Hoheitsträger von 
Reichsorganen des Staates 2tes Deut#ches Reich reichsverfa##ungsrechtlich #achlich unzu#tändige und 
reichsrechtlich gerichtsverfa##ungsge#etzlich unzulä##ige betreffend die Geschäftsnummer 53 XVII E 48 
#eit dem 15. 03. 1993, und in der Zeit vom 07. 07. 1987 bis zum 14. 03. 1993 geführten 
Geschäftsnummer 53 VII E 17 18 Nz, des Vormundschaftsgerichtes beim Amtsgericht 
Schöneberg in Berlin als ein Gericht des durch den Rechtsakt der We#tmächte am 02. 10. 1990 in 
Berlin #eit dem 03. 10. 1990 handlungsunfähig untergegangenen Landes Berlin, am 23. 01. 2004 kapi-  
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tuliert hatte und ich, geboren als Wolfgang Gerhard Günter Ebel, und nicht als Wolfgang Ebel, die 
Aufhebung der Betreuung für eine Per#on Herr Wolfgang Ebel, der ich nicht bin und niemals war, weder  
als durch die USA dien#tverpflichteter Amtsleiter der #eit dem 03. 10. 1990 berlin#tatusrechtlich zur 
Eruierung von Politik-,Regierungs- und Verwaltungskriminalität gewollten Körper#chaft öffentlichen 
Rechts, Der Generalbevollmächtigte für den verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin, noch als 
durch die USA reichsverfa##ungsrechtlich gewollter und dien#tverpflichteter Reichskanzler und Reichsminiter, 
Hoheitsträger von unter#chiedlichen Reichsorganen des Staates 2tes Deut#ches Reich annehmen kann, noch 
annehmen darf, #ondern zur Wiederher#tellung der durch die grundgesetzliche, wie auch bundesländer- 
und Berliner landesverfassungsrechtliche Verwaltung, Polizei und Justiz meiner Per#on #eit dem 
23. 09. 1980 mittelbar, und dem 07. 05. 1987 unmittelbar geraubten, und dennoch #eit dem 01. 05. 1965 
auf Lebenszeit reichsverfa##ungsrechtlich garantierten Men#chenwürde #owie durch die Alliierten in der 
bereinigten Fa##ung vom 22. 05. 1949 reichsge#etzlich garantierten Men#chenrechte, auf die bedingungslose 
Kapitulation durch die grundgesetzliche, wie auch bundesländer- und Berliner landesverfassungs-
rechtliche Verwaltung, Polizei und Justiz bis zur voll#tändig und öffentlich zu erfolgenden Rehabili-
tation be#tehe.      
 

2tens Der grundgesetzlichen, bundesländer- wie auch der Berliner landesverfassungsrechtlichen 
Politik, Verwaltung, Polizei und Justiz, i#t #chriftlich nachweisbar #eit dem 23. 05. 1949 bekannt und 
bewußt, daß nach Artikel 43 des Dritten Ab#chnitts Militäri#che Gewalt auf be#etztem feindlichen Gebiete 
der Anlage zum Abkommen Ordnung der Ge#etze und Gebräuche des Landkriegs zum Abkommen, betreffend 
die Ge#etze und Gebräuche des Landkriegs, vom 18. 10. 1907 (RGBl. 1910 S. 147), dem Grunde nach 
ein Grundgesetz, wie das der Bundesrepublik Deutschland, ein Ge#etz zur Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung für eine durch die be#etzende Macht zu be#timmende Zeit und keine durch das be#etzte  
Volk mit den Rechtsmitteln der Demokratie Volksent#cheid und Volksbefragung gewählte Verfa##ung #ein 
darf, und demgemäß das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, be#tehend aus dem Gebiet 
der drei We#tmächte wie in der Anlage D des „1ten Londoner Protokolls“, vom 12. 09. 1944 fe#tgelegt, in 
un#erem Falle auf der Rechtsgrundlage des Genehmigungs#chreibens der We#tmächte zur aus#chließlichen 
Geltung der Vorbehaltsrechte für das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, vom 12. 05. 1949 (VOBl. brit. Zone S. 416 ff), durch 
Gebrauchmachung von denen den We#tmächten obliegenden Vorbehaltsrechten  

A mittels Streichung der Präambel der Bundesrepublik Deutschland das Wiedervereinigungsgebot 
entzogen und der durch die Viermächte mit Wirkung zum 08. 05. 1985 genehmigten Kommi##ari#chen 
Reichsregierung übertragen wurde, und deswegen der Artikel 2 des Vertrages über die Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten, vom 31. 03. 1955 [BGBl. II 
S. 306] für die Bundesrepublik Deutschland keine und für den Staat 2tes Deut#ches Reich volle 
Rechtskraft hat.  

B mittels Streichung des Artikels 23 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland durch 
den Außenmini#ter der USA für die durch die We#tmächte be#timmte Übergangszeit vom 23. 05. 1949 
[BGBl. S. 1 ff] bis zum 17. 07. 1990 in Paris, das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ohne Geltungsbereich, die Bundesrepublik 
Deutschland am 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ definitiv handlungsunfähig untergegangen i#t. 

  
3tens Durch den Rechtsakt der Viermächte am 17. 07. 1990 in Paris, durch die Streichung des Artikels 23 

des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland durch die USA, #owie der Aufhebung der 
Verfassung, des Gesetzes über die Staatsbürgerschaft und der übrigen Gesetze der Deutschen 
Demokratischen Republik durch Unanerkenntnis der Vereinten Nationen durch den Außenmini#ter der 
Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken, gibt es #eit dem 18. 07. 1990 weder Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland, noch Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
#ondern auf der Rechtsgrundlage der geltenden Reichsverfa##ung vom 11. 08. 1919 (RGBl. S. 1383 ff) 
in der Fa##ung des #eitens der Alliierten der Kommi##ari#chen Reichsregierung mit Wirkung zum 08. 05. 
1985 genehmigten Ge#etzes zur Änderung und Ergänzung der Reichsverfa##ung, vom 21. 04. 1987 
(RGBl. I S. 1ff), in Verbindung mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etzes, vom 22. 07. 1913 
(RGBl. S. 583 ff), dem § 2 des Ge#etzes zur Abänderung des Ge#etzes  über  das  Paßwe#en, des Gebüh-  
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renge#etzes für die Auslandsbehörden und des Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etzes, vom 05. 11. 1923 
(RGBl. I S. 1077 ff),  durch  Artikel  II  Ab#atz 2  des  Kontrollratsge#etzes Nr. 46, vom 25. 02. 1947  
 (Amtsbl. AKD S. 262), durch die Alliierten in der Fa##ung zum 22. 05. 1949 bereinigten durch die 
Bundesrepublik Deutschland unveränderbaren Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz, deut#cher#eits 
für und gegen die ausnahmslos Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich, #ämtliche Rechte und 
Verantwortlichenkeiten der Dreimächte wegen der bisher fehlenden Wiederher#tellung des neutral, 
handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staates 2tes Deut#ches Reich gemäß Artikel 2 des 
Vertrages über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei 
Mächten, vom 31. 03. 1955 [BGBl. II S. 305 ff], für den Staat Deut#ches Reich, #owie wegen des 
bisher fehlenden Friedensvertrages des neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staates 
2tes Deut#ches Reich der Artikel 2 Absatz 2 des Vertrages zur Regelung aus Krieg und Besatzung 
entstandener Fragen, vom 31. 03. 1955 [BGBl. II S. 405 ff], gemäß Ziffer 3 der Vereinbarung 
vom 27./28. 09. 1990 [BGBl. II S. 1386], bis zur zwangsweisen Auflösung der Bundesrepublik 
Deutschland fortgilt, das grundgesetzliche Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, 
vom 15. 07. 1999 [BGBl. I S. 1616 ff], da allein unter der Führung der USA die Alliierten be#timmen, 
wann die Vereinten Nationen Berlin zu Groß-Berlin und damit zur Regierungshaupt#tadt des Staates 2tes 
Deut#ches Reich, zur Regierungshaupt#tadt des Reichslandes Frei#taat Preußen, zum Regierungs#itz der 
preußi#chen Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, #owie zum Regierungs#itz des preußi#chen 
Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin proklamieren dürfen, und keine handlungsunfähig 
untergegangene Bundesrepublik Deutschland, von Anbeginn ungültig und nicht durch#etzbar i#t, und, 
weil es eine Staatsangehörigkeitsbezeichnung „deutsch“, oder „Deutschland“ nicht gibt, durch den 
Rechtsakt der Viermächte am 17. 07. 1990 in Paris, #eit dem 18. 07. 1990 aus#chließlich Reichsper#o-
nalauswei#e gültige Per#onalauswei#e #ind. 

 
4tens Gemäß dem Punkt 6 der Präambel betreffend das Übereinkommen zur Regelung bestimmter 

Fragen in bezug auf Berlin, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274], verfügt gemäß dem 
fortbe#tehenden und weder durch die Regierung, oder irgendwelche Vertreter der Bundesrepublik 
Deutschland, den Ländern der Bundesrepublik Deutschland, noch durch das Land Berlin 
berührbaren verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status für das Gebiet der fortbe#tehenden Be#onderen Zone 
Berlin, die Bundesrepublik Deutschland wie auch das Land Berlin weiterhin über keine Souveränität 
und be#tehen nach Artikel 2 des Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf 
Berlin, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274], #ämtliche Rechte und Verantwortlichkeiten der Alliierten 
bis zur Auflö#ung der Bundesrepublik Deutschland durch die Alliierten fort, die nach Artikel 4 des 
Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin, vom 25. 09. 1990 
[BGBl. II S. 1274], jeder Regierungs-, Verwaltungs-, Polizei- und Justizbedienstete der 
Bundesrepublik Deutschland, der Länder der Bundesrepublik Deutschland und des Landes 
Berlin anzuerkennen, und damit jeder zuvor erwähnte Bedienstete der Bundesrepublik Deutschland, 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin die Exi#tenz und 
Handlungsfähigkeit der #eit dem 08. 05. 1985 #eitens der Alliierten genehmigten zeitweiligen und #tändigen 
Reichsorgane, #eit dem 25. 02. 1987 #eitens der Alliierten für die 17 Reichsländer genehmigten zeitweiligen 
Reichsländerorgane, #eit dem 09. 11. 1989 #eitens der Alliierten genehmigten zeitweiligen Provinzial- und 
Regierungsbezirksorgane, #owie #eit dem 03. 10. 1990 #eitens der Alliierten genehmigten zeitweiligen 
Landes-, Bezirks-, Verwaltungsbezirks- und Kommunalorgane zwingend anzuerkennen hat, und in allen 
Fällen wo die#e Anerkennung der #eitens der Alliierten genehmigten zeitweiligen und #tändigen Reichsorgane, 
für die 17 Reichsländer genehmigten zeitweiligen Reichsländerorgane, zeitweiligen Provinzial- und 
Regierungsbezirksorgane, zeitweiligen Landes-, Bezirks-, Verwaltungsbezirks- und Kommunalorgane durch 
Verweigerung nicht erfolgt, gegen die Verweigerer beim US Department of Ju#tice wegen terrori#ti#cher 
Handlungen gegen die Intere##en der USA, die mit Wirkung zum 08. 05. 1985 die Wiederher#tellung des 
neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staates 2tes Deut#ches Reich in den Außen-
grenzen vom 31. 12. 1937 und mit Wirkung zum 25. 02. 1987 die Wiederher#tellung der 17 Reichsländer 
Frei#taat Anhalt, Frei#taat Baden, Frei#taat Bayern, Frei#taat Braun#chweig, Frei#taat Freie Han#e#tadt 
Bremen, Frei#taat Freier Volks#taat Württemberg, Frei#taat Freie und Han#e#tadt Hamburg, Frei#taat 
Freie und Han#e#tadt Lübeck, Frei#taat Lippe, Frei#taat Mecklenburg-Schwerin, Frei#taat Mecklenburg-  
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Strelitz, Frei#taat Oldenburg,  Frei#taat Preußen,  Frei#taat Sach#en, Frei#taat Schaumburg-Lippe, 
Frei#taat Thüringen, Frei#taat Volks#taat He##en in deren Innengrenzen vom 01. 08. 1941 angeordnet 
haben, zu deren #trafrechtlicher Aburteilung #eitens der USA #chriftlich Strafanzeige zu #tellen, und beim 
Military Staff Committee des Security Council der United Nations gegen die#e Verweigener der er#t 
erfolgen werdenden Wiederher#tellung des Staates 2tes Deut#ches Reich, gegen die#e deut#chen Verhinderer 
des #eitens der Alliierten mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staates 2tes 
Deut#ches Reich gewollt abzu#chließenden Friedensvertrages, wie auch gegen die Verhinderer des #eitens der 
Alliierten genehmigten und #eitens des Rates der Alliierten gewollten Proklamation der Vereinigten 
Staaten von Europa vom Atlantik bis zum Ural als ein Europa der Vaterländer, wegen Verbrechen wider 
den Weltfrieden, Verbrechen wider die Sicherheit in Europa, und Verbrechen wider die Men#chlichkeit an 
mehr als 80 Millionen #eit dem 18. 07. 1990 wieder Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich nicht 
nur Strafanzeige zu deren Internationaler #trafrechtlicher Aburteilung durch den Internationalen 
Strafgerichtshof in Den Haag, #ondern zur Verhinderung derer Flucht ins Ausland auch Antrag auf 
Internationalen Haftbefehl zu #tellen i#t, und die#e Strafanzeigen und Anträge auf Internationalen 
Haftbefehl nicht nur angenommen, #ondern auch durch den UN Welt#icherheitsrat bearbeitet werden, da 
#chon #eit längerer Zeit eine #eitens des Sonderbevollmächtigten des US Department of State #eit dem 16. 
01. 1999 angewie#en, durch den Reichskanzler und Reichsmini#ter des Staates 2tes Deut#ches Reich #eit 
dem 23. 09. 1980 #eitens der bundesdeutchen, bundesländerdeutschen und Berliner Behörden-
bediensteten zur Wiederher#tellung de##en geraubten reichsverfa##ungsrechtlich garantierte Men#chenwürde 
und reichsge#etzlich garantierte Men#chenrechte beim Gerichtshof für Men#chenrechte bei den Vereinten 
Nationen zu führende Klage zur zwangswei#en Auflö#ung der #eit dem 18. 07. 1990 handlunfähig 
untergegangenen Bundesrepublik Deutschland anhängig i#t.   

 
5tens Gemäß der zuvor erwähnten Sachverhalte und Tatbe#tände gibt es bis zum Friedensvertrag mit dem neutral, 

handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich weder eine „laufende 
Recht#prechung“, oder einen „Rechtsfrieden, oder eine „Rechtseinheit“, noch eine „Rechts#icherheit“, und 
damit auch keine „Verjährungs-, „Verwirkungs- oder #on#tige „Hemmungsfri#ten“, da deut#cher#eits die 
reichsverfa##ungsrechtliche Rechtsordnung des Staates 2tes Deut#ches Reich nach Artikel 13 der Reichs-
verfa##ung unanfechtbar die grundgesetzliche Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
aufhebt und der Tat#chache, daß die grundgesetzliche Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland die weder für, noch gegen Staatsbürger, im öffentlich-rechtlichen Beamten- und 
Dien#trechtsverhältnis #tehende Staats-, Reichspo#t- und Reichsbahnbeamte, #owie im öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis #tehende Hoheitsträger von Reichsorganen eine Anwendung findet, die#er Per#onenkreis der 
ge#amten grundgesetzlichen Verwaltung-, Polizei- und Gerichtsbarkeit exterritorial gegenüber #teht.    

 
Die#er  zuvor erwähnten Sach- und Rechtslage folgend, findet für und gegen Staatsbürger, im öffentlich-rechtlichen Beamten- 
und Dien#trechtsverhältnis #tehende Staats-, Reichspo#t- und Reichsbahnbeamte, #owie im öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
#tehende Hoheitsträger von Reichsorganen über deren Exi#tenz Bedienstete der Bundesrepublik Deutschland nicht zu 
ent#cheiden, #ondern anzuerkennen haben, die durch die Alliierten zum 22. 05. 1949 bereinigte durch die Bundesrepublik 
Deutschland unveränderbare Reichsge#etzgebung Anwendung, zu deren Anwendung weder irgendeine grundgesetzliche 
Verwaltung, oder bundesländerrechtliche Polizei, noch Berliner landesverfassungsrechtliche Gerichtsbarkeit eine 
Anwendungsbefugnis hat, und die#er Tat#ache folgend kein Staatsanwalt und Polizeibeamter, #owie kein Richter der 
Bundesrepublik Deutschland, der Länder der Bundesrepublik, oder des Landes Berlin, gegen Staatsbürger, im 
öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis #tehende Staats-, Reichspo#t- und Reichsbahnbeamte, #owie im 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis #tehende Hoheitsträger von Reichsorganen irgendwelche rechtswirk#amen Handlungen 
vornehmen darf, #ondern jede Aufnahme von Eruierungen und Führung von Straf- und Zivilverfahren eben#o unge#etzlich i#t, 
wie jede Ein#tellung von Eruierungs-, Straf- und Zivilverfahren nach hier unanwendbarem grundgesetzlichen Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und Berliner Landesverfassungsrechtlichem Recht. Zur Wiederher#tellung an dem 
Reichskanzler und Reichsmini#ter durch zur Rechtsordnung des Staates 2tes Deut#ches Reich nicht zugela##ener Verwaltungs-, 
Polizei- und Justizbediensteter der Bundesrepublik Deutschland, der Länder der Bundesrepublik Deutschland und 
des Landes Berlin aus einer charakterlich ehrlo#en Ge#innung heraus praktizierter Verbrechen wider die Men#chenrechte wird 
daran erinnert, daß Genehmigungen der Alliierten unanfechtbar #ind, und die#er Per#onenkreis für jede einzelne Tat #eit dem 23. 
09. 1980 bis zur voll#tändigen und öffentlichen Rehabilitation, mit dem Privatvermögen des die Straftat Verursachenden und 
#einer Familie ohne Fri#ten haftet, und nicht die handlungsunfähige Bundesrepublik Deutschland.          
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Amtliche Mitteilung des Reichskanzlers, in Handlung für den Hoheitsträger des Reichsorgans  
zeitweiliges  Kommi##ari#ches  Reichsmini#terium des Innern, über die Rechtmäßigkeit und den  
Rechtsweg zur Erlangung eines Reichsper#onalauswei#es und Reichsführer#cheines für Staats-  
bürger des Staates 2tes Deut#ches Reich 

 
Auf der Rechtsgrundlage des Rechtsaktes der Viermächte am 17. 07. 1990 in Paris, i#t durch den Rechtsakt  
1tens der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken durch die Aufhebung der Verfassung, des Gesetzes über die 

Staatsbürgerschaft und der übrigen Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik durch die 
Unanerkenntnis der Vereinten Nationen #eitens des Außenmini#ters der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken, 
S. E. Eduard Schewardnadse, am 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ, das be#atzungsrechtliche Mittel der Union 
der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken Deutsche Demokratische Republik erloschen, und #ind alle deut#chen 
Per#onen im Gebiet der früheren Sowjeti#chen, und nunmehr fortbe#tehenden Ru##i#chen Zone wieder Staatsbürger des 
Staates 2tes Deut#ches Reich, wie sie es bis zum 07. 10. 1949 #chon waren. 

2tens der We#tmächte, durch die Gebrauchmachung von denen den We#tmächten mit dem Genehmigungs#chreiben zur 
aus#chließlichen Geltung des be#atzungsrechtlichen Mittels der We#tmächte Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland obliegenden Vorbehaltsrechten, vom 12. 05. 1949 (VOBl. brit. Zone S. 416 ff), vertreten durch den 
Außenmini#ter der Vereinigten Staaten von Amerika, S. E. James Baker,  

A wurde mit der Streichung der Präambel zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland der 
Bundesrepublik Deutschland das Wiedervereinigungsgebot entzogen und der zur Öffnung der innerdeut#chen 
Wirt#chaftsgrenzen am 09. 11. 1989 gegen den Willen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik mit Wirkung zum 08. 05. 1985 #eitens der USA reichsverfa##ungsrechtlich gewollten 
durch die Viermächte reichsge#etzlich genehmigten Hoheitsträger zeitweiliges Reichsorgan Kommi##ari#che 
Reichsregierung übertragen, und 

B mit der Streichung des Artikels 23 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, i#t die 
Bundesrepublik Deutschland seit dem 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ ohne reichsverfa##ungsrechtliche 
Grundlage erlo#chen, und #ind definitiv im die Gebiet der bis zum Friedensvertrag mit dem neutral, handlungsfähig und 
#ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich fortbe#tehenden We#tzonen alle deut#chen Per#onen wieder 
Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich, wie diese es bis zum 23. 05. 1949 #chon waren.     

 
Die#er Sach- und Rechtslage folgend, da das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland zu 
keinem Zeitpunkt mit dem Staate 2tes Deut#ches Reich teilidenti#ch war, oder heute Deut#chland #ein könnte, hat der 
Reichskanzler, Hoheitsträger des #eit 08. 05. 1985 Reichsorgans zeitweilige Kommi##ari#che Reichsregierung bei dem ihm 
kriegsge#etzlich vorge#etzten US Department of Ju#tice, de##en Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit nach Artikel IV der bis 
zum Friedensvertrag fortgeltenden am 09. 05. 1945 in kraft getretenen SHAEF-Proklamation Nr. 1 er dien#tverpflichtet 
unterliegt, mit dem folgenden Antrag des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung auf Genehmigung neuer 
Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine für Staatsbürger des Staates Deut#ches Reich (Anlage II) eben#o genehmigen 
la##en, wie das An#chreiben an die Polizei-, Landrats- oder Ordnungsämter zur Zu#tellung der von #eiten der 17 Reichsländer, 
und wo die#e noch nicht vorhanden #ind durch das Reichsorgan zeitweiliges Kommi##ari#ches Reichsmini#terium des Innern 
herzu#tellenden, den Polizei-, Landrats- und Ordnungsämtern zuzu#tellenden und durch die Polizei-, Landrats- und Ordnungs-
ämter zu deren Ko#tenla#ten den betreffenden Per#onen gemäß Anlage I die#e durch die grundgesetzliche Verwaltung und 
Gerichtsbarkeit anzuerkennenden Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine #chriftlich zuzu#tellenden #ind.   
So möchte der in Per#onalunion zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande des verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von 
Berlin für #eit dem 18. 07. 1990 wieder mehr als 80 Millionen Staatsbürgern des Staates 2tes Deut#ches Reich Reichskanzler 
und Reichsmini#ter, Hoheitsträger des Staates 2tes Deut#ches Reich, Mini#terprä#ident, und Landesmini#ter für Handel und 
Gewerbe, Hoheitsträger der Landesorgane des #eit dem 25. 02. 1987 Reichslandes Frei#taat Preußen, Oberprä#ident, 
Hoheitsträger der #eit dem 09. 11. 1989 Provinzialorgane der preußi#chen Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, 
Oberbürgermei#ter, Hoheitsträger des #eit dem 03. 10. 1990 Kommunalorgans Kommi##ari#cher Magi#trat von Groß-Berlin des 
Kommunalverbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, Herr Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, des 
Gebietes der bis zum Friedensvertrag fortbestehenden Be#onderen Zone Berlin zum Wohle und Nutzen des ge#amten Deut#chen 
Volkes daran erinnern, daß die grundgesetzliche und Berliner landesverfassungsrechtliche Zivilgerichtsbarkeit, nach 
7 jährigem mittelbaren und weiteren 17 jährigem unmittelbaren Staatsterrorismus dem Hoheitsträger des Staates 2tes Deut#ches 
Reich, Herrn Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel gegenüber durch Aufhebung am 23. 01. 2004 einer Berliner 
landesverfassungsrechtswidrig be#tandenen Betreuung kapituliert hat, doch diese Kapitulation mittels eines vor#ätzlich und 
#omit #eitens der Ju#tiz wi##entlich fal#ch benutzten Namens Herr Wolfgang Ebel nicht angenommen wurde, #ondern der 
Hoheitsträger auf die öffentliche und voll#tändige Rehabilitation mittels einer bedingungslo#en Kapitulation der ge#amten 
grundgesetzlichen und Berliner landesverfassungsrechtlichen Verwaltung, Polizei und Gerichtsbarkeit zum Wohle 
und Nutzen des nach Freiheit und Gerechtigkeit rufenden Deut#chen Volkes be#teht.     
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    D e u t # c h e s  R e i c h 
Kommi##ari#che Regierung 

- Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz 

Königsweg 1 1000 Berlin- Zehlendorf 11 

 
 
 
 
 

 

Deut#ches Reich  Kommi##ari#che Regierung – Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz Königsweg 1nicht 4, W-1000 Berlin- Zehlendorf 1, nicht 14163 Berlin 

 

Telefon Ausland: 
 

Inland: 

+4930 802 91 66 
+4930-8049 78 93

030 802 91 66

Anlage II zum Ein#chreiben/Rück#chein DR CK A I/2. I. 119-4-04/04 
Ein#chreiben-Rück#chein 
US Department of Ju#tice 
Secretary of Ju#tice John A#hcroft 
950 Penn#ylvania Avenue NW 
Wa#hington D. C. 20530-001 USA 
 Wir bitten in der Antwort Zeichen und 

Datum die#es Schreibens anzugeben 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Un#er Ge#chäftszeichen Datum 
US Department of Ju#tice 
AE 3604, German Branch 

2001, 22. june DR CK A I/2. I. 223-2-08/02 11. August 2002 

 
B e t r i f f t: A n t r a g  der  K o m m i # # a r i # c h e n   R e i c h s r e g i e r u n g  auf  G e n e h m i -

g u n g  neuer  R e i c h s p e r # o n a l a u s w e i # e  und  R e i c h s f ü h r e r # c h e i n e 
für  S t a a t s b ü r g e r  des  Staates  D e u # c h e s  R e i c h 

 
Sehr geehrter Secretary of Ju#tice, 
#ehr verehrter Leiter der Deut#chland Abteilung AE 3604, 
 
das durch Artikel I § 1 des bis zum Friedensvertrag mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden 
Staate 2tes Deut#ches Reich am 09. 05. 1945 in kraft getreten fortgeltenden Supreme Headquarter Allied Expeditionary 
Force- (SHAEF) Ge#etz Nr. 52 (Amtsbl. US Mil.-Reg. Deut#chl. Ausgabe A S. 24 ff) beschlagnahmtes Eigentum des 
Staates 2tes Deut#ches Reich mit seinen 17 Reichsländern seitens der USA bis zum Friedensvertrag mit den Alliierten 
unter der Führung der USA ist, wie mich der Sondermini#ter des Department of State Berlin und letzte US 
Hochkommi##ar in Deut#chland, Seine Exzellenz John C. Kornblum auf der Tagung der Ge#ell#chaft für Deut#chlandpolitik 
im Rahmen einer Be#chwerde am 20. Oktober 1985 im Reichstag in Berlin wegen Verbrechen wider die Men#chlichkeit 
durch das Abgeordnetenhaus, dem Senat von Berlin, der Berliner Verwaltung, Polizei und Justiz als seit dem 01. 
Mai 1965 auf Lebenszeit zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechts-
verhältnis stehender Staats- und Reichsbahnbeamter des Staates 2tes Deut#ches Reich seit dem 23. September 1980 an 
meiner Per#on praktiziert wissen ließ, bis zum Friedensvertrag mit dem handlungsfähigen Staate 2tes Deut#ches Reich 
in den durch die USA dem gesamten Deut#chen Volk völkerrechtlich garantierten Außengrenzen vom 31. Dezember 
1937, der selbstverständlich mit dem für eine „Übergangszeit“ bestimmten be#atzungsrechtlichen Mittel der 
We#tmächte Bundesrepublik Deutschland zu keinem Zeitpunkt teilidentisch war oder heute identisch sein könnte, 
sondern eine Kolonie der USA ist und damit ebenso den Ge#etzen der USA unterliegend, die Bundesrepublik 
Deutschland nicht Deut#chland ist, sondern gemäß der berlin#tatusrechtlich fortgeltenden gesetzlichen Bestimmungen 
des Artikels IV der SHAEF-Proklamation Nr. 1 der USA, vom 13. 02. 1944 (Amtsbl. US Mil.-Reg. Deut#chl. 
Ausgabe A S. 1), jeder Staatsbürger, in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis stehende 
Staats- und Reichsbeamte, wie auch in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehende Hoheitsträger des Staates 2tes 
Deut#ches Reich, der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit der USA unterliegen, und stehen daraus folgend der 
gesamten grundgesetzlichen Verwaltung, Polizei und Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland, wie auch 
der gesamten berliner landesverfassungsrechtlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit, deut#cher#eits unanfechtbar 
exterritorial gegenüber. 

   - 2 - 
Anmerkung: Zum besseren Verständnis wurden Begriffe des Staates „2tes Deutsches Reich“, der mit der Bundesrepublik Deutschland zu keinem Zeitpunkt 
teilidentisch war in „Fraktur#chrift“ und Begriffe der durch den Rechtsakt der We#tmächte in Paris am 17. 07. 1990 handlungsunfähig untergegangenen 
„Bundesrepublik Deutschland“ in „Kursivschrift“ bezeichnet.        
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Da jedoch durch den völker-, kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungsrechts- und reichsverfa##ungswidrigen „Alleinvertre-
tungsanspruch“ der durch den Rechtsakt der We#tmächte in Paris unter der Führung der USA mit der Streichung 
der „Präambel“ und des „Artikels 23“ des „Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ die handlungs-
unfähig untergegangene Bundesrepublik Deutschland die Rechte und Pflichten von mehr als 80 Millionen Staats-
bürgern des Staates 2tes Deut#ches Reich wissentlich und somit vorsätzlich negiert, alle Medien in der Bundes-
republik Deutschland und in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland werden durch die Bundesrepublik 
Deutschland kontrolliert, und dennoch ist Berlin auch am heutigen Tage weiterhin keine Land der Bundesrepu-
blik Deutschland, sondern Berlin gemäß der gesetzlichen Bestimmungen des „Punktes 6“ der „Präambel“ des 
„Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin“, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274 
ff], verfügt bis zum Friedensvertrag mit dem Staate 2tes Deut#ches Reich die Bundesrepublik Deutschland betreffend 
die fortbestehende Be#ondere Zone Berlin weiterhin über keine Souveränität und demgemäß ist auch Berlin 
weiterhin kein Land der Bundesrepublik Deutschland und darf Berlin durch die Bundesrepublik Deutschland 
nicht regiert werden, sondern ist durch den Rechtsakt der We#tmächte in Berlin mit der Suspendierung der der 
Verfassung des Landes Berlin vom 01. 09. 1950 [VOBl. f. Bln (W) S. 433 ff] ausschließlich Gesetzeskraft 
gebenden Berlin Kommandatura Order (50) 75, vom 29. 08. 1950 [VOBl. f. Bln. (W) S. 440], am 03. 10. 1990 auch 
das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte „Land Berlin“ definitiv handlungsunfähig untergegangenen.  
 
Das Reichsorgan Kommi##ari#che Reichsregierung handelt zur Wahrung und dem Schutz des fortbestehenden völker-, 
kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungs-, reichs#taats-, reichsländer-, provinzial- und kommunalverfa##ungsrechtlich 
Be#onderen Status von Berlin nach bestem Wi##en und Gewi##en durch lebende und arbeitende  
A Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich, die keine Bürger der durch den Rechtsakt der We#tmächte am 

17. 07. 1990 in Paris mit der Streichung des „Artikels 23“ des „Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland“,  

am 18. 07. 1990 definitiv handlungsunfähig untergegangenen Bundesrepublik Deutschland sind,  
B Staats- und Reichsbeamte des Staates 2tes Deut#ches Reich, die keine Beamte der durch den Rechtsakt der 

We#tmächte am 17. 07. 1990 in Paris mit der Streichung des „Artikels 23“ des „Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland“,  

am 18. 07. 1990 definitiv handlungsunfähig untergegangenen Bundesrepublik Deutschland sind und  
C Hoheitsträger des Staates 2tes Deut#ches Reich, die keine Hoheitsträger der durch den Rechtsakt der 

We#tmächte am 17. 07. 1990 in Paris mit der Streichung des „Artikels 23“ des „Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland“,  

am 18. 07. 1990 definitiv handlungsunfähig untergegangenen Bundesrepublik Deutschland sind. 
 
Die Kommi##ari#che Reichsregierung wird rechtlich und gesetzlich vertreten durch den seitens der USA mit Wirkung 
zum 08. 05. 1985 reichsverfa##ungsrechtlich gewollt, durch die Viermächte reichsge#etzlich genehmigt und auf Zeit zum 
Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehend dien#tverpflichteten Reichskanzler, gemäß 
der Ge#chäftsordnung der Reichsregierung Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, 
oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, rechtlich u. gesetzlich vertreten in Per#onalunion  
A seit seiner Geburt am 05. 01. 1939 im Verwaltungsbezirk Berlin-Neukölln des preußischen Kommunal-

verbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin der preußischen Provinz Stadt Berlin des Reichslandes 
Frei#taat Preußen des Staates Deut#ches Reich als Staatsbürger des Staates Deut#ches Reich,  

B seit dem 01. 05. 1965 auf Lebenszeit zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen 
Beamten- und Dien#trechtsverhältnis stehenden durch die USA dien#tverpflichteten Staats- und Reichsbeamten 
des Staates 2tes Deut#ches Reich und  

C seit dem 08. 05. 1985 auf Zeit durch die USA zur Wahrung ihrer Intere##en, Rechte und Verantwortlichkeiten 
in Europa gewollt und genehmigt zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis stehend dien#tverpflichteten Reichskanzler, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##a-
ri#che Reichsregierung und Reichsmini#ter, Hoheitsträger des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für 
Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en, Herr Wolfgang Gerhard Günter  E b e l,   

geleitet von dem unbeugsamen Willen, dem völker-, kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungsrechts-, reichs#taat-, reichsländer-, 
provinzial- und kommunalverfa##ungswidrigen „Alleinvertretungsanspruch“ der durch den Rechtsakt der We#tmächte unter der 
Führung der USA mit der Streichung des „Artikels 23“ des „Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland“ am 17. 107. 
1990 in Paris, am 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ definitiv handlungsunfähig untergegangenen Bundesrepublik Deutschland 
zum Wohle und Nutzen der mehr als 80 Millionen Staatsbürgern des Staates 2tes Deut#ches Reich in einem neutral, handlungsfähig 
und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich als Teil der auf Veranlassung der USA zur zwangsweisen Auflösung 
der durch die USA, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie der Republik Rußland nicht gewollten 
Europäischen Union,  
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durch die Vereinten Nationen zu proklamierenden Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik bis zum Ural als ein Europa der 
Vaterländer durch Widerstand dienen zu wollen, 
bittet auf Grund einer Vielzahl von Fäl#chungen der der Kommi##ari#chen Reichsregierung bisher schon genehmigten 
„Reichsper#onalauswei#e“ in blauer Farbe und Reichsführer#cheine durch ehemalige Mitarbeiter der „Kommi##ari#chen Reichsregierung“ 
unter der Leitung des bisherigen Hoheitsträger des „Generalbevollmächtigten für das Deut#che Reich“ als Reichskanzler der jetzige 
Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung seit dem 11. 08. 2002 das US Department of Ju#tice, 
dieses vertreten durch das Office des Secretary of Ju#tice John Ashcroft, bzw des, AE 3604 German Branch, 
dem Hoheitsträger des jetzigen Reichsorgans zeitweilige Kommi##ari#che Reichsregierung die drei im Mu#ter diesem 
„Antrag auf Genehmigung“ anliegenden „Reichsper#onalauswei#e“ durch  
A bundesdeutsche Behörden wie deren Verwaltung und Justiz,  
B bundesländerdeutsche Behörden wie der Verwaltung und Polizei, 
C Berliner landesrechtlichen Behörden wie der Verwaltung, Polizei und Justiz des Landes Berlin,  
rechtsverbindlich und damit deut#cher#eits unanfechtbar genehmigen zu wollen. 
 
Die Rechtsgrundlagen gemäß der berlin#tatusrechtlich in Verbindung mit dem „Punkt 6“ der „Präambel“ und den 
„Artikeln 2 und 4“ des „Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin“, vom 25. 09. 
1990 [BGBl. II S. 1274 ff], sowie der fortgeltenden gesetzlichen Bestimmungen bis zum vollendeten Friedens-
vertrag zwischen den Alliierten unter der Führung der USA einerseits mit dem handlungsfähigen Staate 2tes 
Deut#ches Reich andererseits dieser Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine für Staatsbürger des Staates 2tes 
Deut#ches Reich sind, 
1. die Alliierte Erklärung über die in den vom Feinde be#etzten oder unter #einer Kontrolle #tehenden Gebieten begangenen 

Enteignungshandlungen, vom 05. Januar 1943 in London (Sammlung v. Urkunden Nr. I Amtsbl. All. KD 
Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 2), 

2. die Artikel II und IV der SHAEF-Proklamation Nr. 1 der USA, vom 12. 09. 1944 (Amtsbl. US Mil.-Reg. 
Deut#chl. Ausgabe A S. 1), 

3. die Artikel I § 1, III § 4 und Artikel VII § 9 Ab#atz e) des SHAEF-Ge#etzes Nr. 52 der USA, vom  12. 09. 
1944 (Amtsbl. US Mil.-Reg. Deut#chl. Ausgabe A S. 1), 

4. die Artikel 1, 2 und 3 des „1. Londoner Protokolls“, vom 12. 09. 1944 (The Conferences at Malta and Yalta, 
S. 118 ff; Germany, Zones of Occupation and Admini#tration of „Greater Berlin“ Area), 

5. der Artikel 2 des Berichtes über die Krimkonferenz, vom 02. bis 11. Februar 1945 (Sammlung v. Urkunden Nr. 
II Amtsbl. All. KD Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 4), 

6. der Artikel 2 Ab#ätze d und t der Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deut#chlands und der Übernahme der 
ober#ten Regierungsgewalt hin#ichtlich Deut#chlands durch die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken und durch die Provi#ori#che 
Regierung der Franzö#i#chen Republik, vom 05. Juni 1945 (Sammlung v. Urkunden Nr. IV Amtsbl. All. KD 
Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 7 ff), 

7. die Artikel 1 und 2 der Fe#t#tellung #eitens der Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken #owie der Provi#ori#chen Regierung der 
Franzö#i#chen Republik über die Be#atzungszonen in Deut#chland, vom 05. Juni 1945 (Sammlung v. Urkunden Nr. 
IV Amtsbl. All. KD Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 11), 

8. der Fe#t#tellung #eitens der Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Union der Soziali#ti#chen Sowjet-Republiken #owie der Provi#iri#chen Regierung der Franzö#i#chen Republik über 
Beratung mit den Regierungen anderer Vereinter Nationen, vom 05. Juni 1945 (Sammlung v. Urkunden Nr. IV 
Amtsbl. All. KD Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 12), 

9. der Teil II, § 3 Ab#atz I, Teil III, Ab#chnitte A und B, Teil VI, VII bis XI und XIII der Mitteilung über die 
Dreimächtekonferenz von Berlin, vom 02. August 1945 (Sammlung v. Urkunden Nr. IV Amtsbl. All. KD 
Ergänzungsbl. Nr. 1 S. 13 ff), 

betreffend die Außengrenzen des Staates 2tes Deut#ches Reich vom 31. Dezember 1937, und nicht der Vertrag über 
die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, vom 12. 09. 1990 [BGBl. II S. 1318 ff], zwischen den 
Viermächten mit der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik,  
und deut#cher#eits 
A das durch die Bundesrepublik Deutschland unveränderbare Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz, vom 22. 

07. 1913 (RGBl. S. 583 ff), in Verbindung mit Artikel I § 1 des SHAEF-Ge#etzes Nr. 1 der USA, vom 
12. 09. 1944 (Amtsbl. US Mil.-Reg. Deut#chl. Ausgabe A S. 3 ff), in der Fassung vom 30. Januar 1933, 
des Artikels 2 Satz 1 der Reichsverfa##ung, vom 11. 08. 1919 (RGBl. S. 1383 ff),  sowie des Artikels 2 des 
Kontrollratsge#etzes Nr. 46, vom 25. Februar 1947 (Amtsbl. All. KD S. 262), und 
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B die vom gesamten Deut#chen Volk in freier Selbstbestimmung gewählt geltende Reichsverfa##ung, vom 11. 

August 1919 (RGBl. S. 1383 ff), in der seitens der Kommi##ari#chen Reichsregierung zum 08. Mai 1985 
geänderten durch die USA genehmigten Fassung (RGBl. I 1987 S. 1 ff). 

 
Seitens der durch die USA mit Wirkung zum 08. Mai 1985 reichsverfa##ungsrechtlich gewollt und genehmigten Kom-
mi##ari#chen Reichsregierung werden das US Department of State und das US Department of Ju#tice daran erinnert, 
daß das „Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz“, vom 22. 07. 1913, welches durch das für die Übergangszeit vom 
23. 05. 1949 bis zum 17. 07. 1990 durch die We#tmächte bestimmte be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte 
Bundesrepublik Deutschland zu keinem Zeitpunkt geändert werden durfte, da weder das Berlinergebiet zu irgend-
einem Zeitpunkt, noch die Gebiete Mittel- und O#tdeut#chlands bis zum 17. 07. 1990, zum Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland gehörten und genau deswegen der „Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf 
Deutschland“ der Viermächte, vom 12. 09. 1990 in Moskau [BGBl. II S. 1318 ff], deutscherseits durch die beiden 
am 17. 07. 1990 handlungsunfähig untergegangenen be#atzungsrechtlichen Mittel der Viermächte Bundesrepublik 
Deutschland und Deutsche Demokratische Republik zur Kenntnis zu nehmen und die Kenntnisnahme zu unter-
zeichnen war, an dessen Unterzeichnung kein Staatsbürger, Staats- und Reichsbeamte oder Hoheitsträger von Reichs-
organen des Staates 2tes Deut#ches Reich teilgenommen haben, der „Vertrag über die abschließende Regelung in 
bezug auf Deutschland“ für und gegen Staatsbürger, Staats- und Reichsbeamte und Hoheitsträger von Reichsorganen 
des Staates 2tes Deut#ches Reich völker-, kriegs-, be#atzungs- und reichsverfa##ungsrechtlich keine Anwendung findet, 
sondern unter der Führung der USA alle Rechte, Verantwortlichkeiten und somit auch Pflichten der Viermächte bis 
zum Friedensvertrag mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich, 
der mit dem be#atzungsrechtlichen Mittel der We#tmächte Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Tatbestandes, 
daß das Bundesverfassungsgericht für das Berlinergebiet zu keinem Zeitpunkt sachlich zuständig und gesetzlich 
zulässig war, zu keinem Zeitpunkt teilidentisch sein konnte, 
oder heute völker-, kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungs- und reichsverfa##ungswidrig identisch sein könnte, 
fortbestehen und genau dieser Sachverhalt durch „Punkt 6“ der „Präambel“, sowie den „Artikeln 2 und 4“ durch 
das „Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin“, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274 
ff], für und gegen die Haupt#iegermacht des Zweiten Weltkriegs USA ebenso völker-, kriegs-, be#atzungs- und 
reichsverfa##ungsrechtlich unanfechtbar festgestellt wurde,  
wie für und gegen Staatsbürger, Staats- und Reichsbeamte und Amtsverhältnisträger von Reichsorganen des Staates 2tes 
Deut#ches Reich, da die ehemalige und nunmehr durch die Vereinten Nationen zwangsweise aufzulösende 
Bundesrepublik Deutschland, nicht Deut#chland ist.   
  
Dieser,  
zwischen den Alliierten des Zweiten Weltkriegs unter der Führung der USA einerseits und bis zum Friedensvertrag 
dem Staate 2tes Deut#ches Reich in den Außengrenzen vom 31. Dezember 1937 andererseits,  
völker-, kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungs-, reichs-, reichsländer-, provinzial- und kommunalverfa##ungsrechtlichen 
Rechtslage folgend, 
mit Ausnahme auf der Rechtsgrundlage der §§ 1 bis 8 des in der Fassung vom 30. Januar 1933 fortgeltenden 
preußischen „Polizeiverwaltungsge#etzes“, vom 01. Juni 1931 (Preuß. GS Nr. 21 S. 77 ff), das Gebiet des 
Reichslandes Frei#taat Preußen in den Innengrenzen vom 01. 08. 1941 der Behörde „Der Polizeiprä#ident in Groß-
Berlin“ betreffend das Gebiet der „Be#onderen Zone Berlin“ in den Grenzen vom 01. 04. 1938,  
sind dies gemäß der „Anlage A“ der gesetzlichen Bestimmungen des „1. Londoner Protokolls“, vom 12. 09. 1944 
(The Conferences at Malta and Yalta; Germany, Zones of Occupation and Admini#tration of „Greater Berlin“ S. 118 ff), in 
Verbindung mit den „Polizeiverwaltungsge#etzen“ der übrigen 16 Reichsländer namens Frei#taat Baden, Frei#taat 
Bayern, Frei#taat Braun#chweig, Frei#taat Freie Han#e#tadt Bremen, Frei#taat Freie und Han#e#tadt Hamburg, Frei#taat Freie 
und Han#e#tadt Lübeck, Frei#taat freier Volks#taat Württemberg, Frei#taat Lippe, Frei#taat Mecklenburg-Schwerin, Frei#taat 
Mecklenburg-Strelitz, Frei#taat Oldenburg, Frei#taat Sach#en, Frei#taat Schaumburg-Lippe, Frei#taat Thüringen, Frei#taat 
Volks#taat He##en im übrigen betreffend, 
die die „Per#onalauswei#e“ und „Reichsführer#cheine“ ausstellenden Behörden die „Landratsämter“ in den „Landkrei#en“,  
die in den „Stadtkrei#en“, und die „Bürgermei#terämter“ in den „16 Reichsländern“, 
die bis zur Handlungsfähigkeit der Reichsländer durch Staatsbeamte des Staates 2tes Deut#ches Reich in 
Einvernehmlichkeit mit der Deut#chland Abteilung AE 3604 des US Department of Ju#tice treuhänderisch vertreten 
werden dürfen, und wo schon Reichsländerbeamte der Innenmini#terien der Reichsländer vorhanden sind, sind diese 
die ausstellenden Reichslandesbehörden.  
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Die Deut#chland Abteilung AE 3604 beim US Department of Ju#tice wird durch den Reichskanzler Herrn Dr. h. c. jur. 
Wolfgang Gerhard Günter Ebel, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung auch an 
den Tatbestand erinnert, daß  
1. das „Abgeordnetenhaus von Berlin“ des „Landes Berlin“ im Februar 1985, wie mir glaubwürdig gegen 

den Willen der US Militärregierung in Berlin versichert wurde,   
zur Errichtung von Polizeiabschnitten mit der berlin#tatusrechtlich ungesetzlichen Polizeireform verbunden 
mit der ungesetzlichen Abschaffung  der  preußischen Polizeireviere, das preußische Polizeiverwaltungsge#etz 
gebrochen und mit der Errichtung der Behörde „Landeseinwohneramt Berlin“ die Auflösung der 
Melde#tellen berlin#tatusrechtswidrig der preußischen Provinz Stadtgemeinde Berlin, das preußische Ge#etz über 
die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin, vom 27. 04. 1920 (Preuß. GS Nr. 19 S. 123 ff), und das 
Ge#etz über die vorläufige Regelung ver#chiedener Punkte des Gemeindeverfa##ungsrechts für die Haupt#tadt Berlin, 
vom 30. 03. 1931 (Preuß. GS Nr. 11 S. 39 ff), suspendiert wurden,  
bekanntlich ist und wird die Bundesrepublik Deutschland nicht Deut#chland, 
bis zum heutigen Tage ohne den handlungsfähigen Staat 2tes Deut#ches Reich in dem Wissen der seit dem 
18. 07. 1990 ohne verfassungsrechtliche Grundlage und ohne Wählerauftrag der Staatsbürger des Staates 
2tes Deut#ches Reich aus einer charakterlich ehrlosen Gesinnung heraus durch machtpolitisch 
eigennützlich und privat habgierig motivierten Gründen zur Verhinderung der Wiedervereinigung 
Deut#chlands handelnden Bundestagsabgeordneten der dennoch handlungsunfähig untergegangenen 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Staate 2tes Deut#ches Reich nicht identischen und auch Deut#chland 
nicht vertreten könnenden Bundesrepublik Deutschland nicht hat, 

aus einer charakterlich ehrlosen Gesinnung heraus durch machtpolitisch eigennützlich und privat habgierig 
motivierten Gründen der Abgeordneten und der Senatoren des Landes Berlin zur Verhinderung der Wieder-
vereinigung Deut#chlands, berlin#tatusrechtswidrig gebrochen haben.    
 
2. aus den zuvor erwähnten Berlin#tatusrechtsbrüchen folgend hat das US Militärgericht in Berlin angeordnet, 

rechtlich und gesetzlich vertreten durch den US Militärrichter Colonel King, daß der durch die Berlin#tatus-
behörde der Polizeiprä#ident in Berlin mit der Nummer 44 28694 am 02. Juni 1981 ausgestellte, am 29. Mai 
1986 verlängerte und im Jahre 1991 durch die Weigerung der Meldestelle 44 durch das Landeseinwoh-
neramt Berlin nicht verlängerte Behelfsmäßige (Berliner) Per#onalausweis der berlin#tatusrechtlichen Behörde 
der Polizeipräsident in Berlin, meinen mit Schreiben vom 09. Juli 1991 zum Ge#chäftszeichen A I/2. I. 
190-4-07/91 des Hoheitsträgers des zeitweiligen Reichsorgans Der Generalbevollmächtigte für das Deut#che 
Reich zugesandten Behelfsmäßigen Per#onalausweis eingezogen, siehe anliegende Fotokopie,  

und ich als Hoheitsträger des Staates 2tes Deut#ches Reich in der Folgezeit bis zur Genehmigung der blauen 
Reichsper#onalauswei#e durch den SHAEF-Ge#etzgeber in den USA, für viele Jahre keinen Per#onalausweis besaß.   
 
Der neue, hiermit zur deut#cher#eits unanfechtbaren Genehmigung durch das US Department of Ju#tice vorliegende 
Reichsper#onalausweis und Reichsführer#chein des  
A in Per#onalunion Reichskanzlers, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung und 

Reichsmini#ters, Hoheitsträger des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für Transport-, Umwelt#chutz-, 
Energie- und Verkehrswe#en des Staates 2tes Deut#ches Reich zur Handlungsfähigkeit seit dem 08. 05. 1985,  
Mini#terprä#ident, Hoheitsträger der zeitweiligen preußischen Reichslandesorgane Kommi##ari#che Regierung und 
Landesmini#ter für Handel und Gewerbe des Reichslandes Frei#taat Preußen zu deren Handlungsfähigkeit seit 
dem 25. 02. 1987, 
Oberprä#ident, Hoheitsträger des zeitweiligen preußischen Provinzialorgans Kommi##ari#ches Oberprä#idium der 
Provinzen Brandenburg und Stadt Berlin zu dessen Handlungsfähigkeit seit dem 09. 11. 1989, 
Oberbürgermei#ter, Hoheitsträger des zeitweiligen preußischen Kommunalorgans Kommi##ari#cher Magi#trat von 
Groß-Berlin zu dessen Handlungsfähigkeit seit dem 02. 10. 1990, 

durch die lebende und arbeitende Per#on, Herrn Wolfgang Gerhard Günter  E b e l,  
B Reichsmini#ter des Innern, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Reichsmini#terium des Innern der Kom-

mi##ari#chen Reichsregierung des Staates 2tes Deut#ches Reich zur Handlungsfähigkeit seit dem 08. 05. 1985, 
C Bürgermei#ter, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichslandesorgans Kommi##ari#che Regierung des Reichslandes 

Frei#taat Freie und Han#e#tadt Lübeck zu deren Handlungsfähigkeit seit dem 25. 02. 1987,  
durch die lebende und arbeitende Per#on, Herrn Andreas Vellmer, 
D Oberprä#identen, Hoheitsträger des zeitweiligen Kommi##ari#chen Oberprä#idiums der preußischen Provinz 

Sach#en zu deren Handlungsfähigkeit seit dem 01. 03. 2002, 
durch die lebende und arbeitende Per#on, Herrn Frank Wolfgang  R i c h t e r. 
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Mit der nach Eingang dieses Antrages auf Genehmigung innerhalb von 30 Tagen zu erfolgenden Genehmigung der 
neuen Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine durch das US Department of Ju#tice mittels Eingang des Rück-
#cheines beim Reichskanzler als Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgan Kommi##ari#che Reichsregierung, 
oder bei Nichtgenehmigung der neuen Reichsper#onalauswei#e innerhalb von 30 Tagen der schriftlichen Untersa-
gung durch das US Department of Ju#tice, werden diese Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine für alle 
Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich durch die  
a bundesdeutsche Verwaltung, Polizei und Justiz, 
b bundesländerdeutsche Verwaltung, Polizei und Justiz und 
c Berliner landesverfassungsrechtliche Verwaltung, Polizei und Justiz,  
deut#cher#eits unanfechtbar geltende und anzuerkennde Reichsper#onaldokumente. 
 
Diese neuen Reichsper#onalauswei#e, versehen mit einer für jede Per#on nur einmal zu vergebenden Per#onalausweis-
nummer in Verbindung mit dem original Fingerabdruck des rechten Zeigefingers und der original Unter#chrift auf dem 
Reichsper#onalausweis, wie auch auf dem Reichsführer#chein vor der Ein#chweißung/Laminierung durch das zeitweilige 
Reichsorgan Reichsmini#terium des Innern, bei dessen Verhinderung durch das zeitweilige Reichsorgan Kommi##ari#ches 
Ge#amtmini#terium, oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, oder eines Reichslandesinnen-
mini#ters, werden Anfangs pro Per#on 3 Reichsper#onalauswei#e und Führer#cheine hergestellt, die wie folgt verteilt 
werden, 
1. der Er#te grüne Reichsper#onalausweis und/oder rosane Reichsführer#chein wird im Original den bundeslän-

dereutschen Land- oder Stadtkreisen, oder Berliner landesrechtlichen Meldestellen des Landeseinwoh-
neramtes Berlin zum Zwecke der bundesländerdeutschen und Berliner landesrechtlich amtlichen 
Zustellung durch die zuvor erwähnten Bundesländer-, oder Berliner Behörden zugestellt in der 
Erwartung,  

daß die zuvor erwähnten Behörden diesen Reichsper#onalausweis und/oder Reichsführer#chein innerhalb von 21 Tagen 
zustellen und nach Ablauf der Frist von 21 Tagen bei Weigerung der Zustellung, die Amtsleiter dieser Behörden, 
wegen terrori#ti#cher Handlungen gegen die Intere##en der USA durch Völker-, Kriegs-, Be#atzungsrechts- und Alliierten 
Verwaltungsbruch der Deut#chland Abteilung AE 3604 beim US Department of Ju#tice mittels Strafanzeige der 
Berlin#tatusbehörde namens Der Generalbevollmächtigte für den verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin zur 
Eintragung in die Schwarze Li#te der Terrori#ten und wegen Reichs#taats- und Reichsländerverfa##ungsrechtsbruch dem 
Kommi##ari#chen Reichsgericht in Berlin #trafanzeigerechtlich zur Kenntnis gebracht werden. 
2. der zweite Reichsper#onalausweis und/oder Reichsführer#chein bei Verweigerung der Zustellung durch die 

Bundesländer- oder Berliner landesrechtlichen Behörden nach Ablauf der Zustellungsfrist von 21 
Tagen, durch das zeitweilige Reichsorgan Reichsmini#terium des Innern,  
oder in dessen Auftrag durch Staats- und Reichsbeamte des Staates 2tes Deut#ches Reich,  
oder durch amtliche Reichslandesbeamte der 17 Reichsländer, 

zum amtlichen Verbleib und der Benutzung zugestellt wird. 
3. der dritte Reichsper#onalausweis und/oder Reichsführer#chein allein als Er#atz für ein ungültig gewordenes 
oder verlorenes Reichsper#onaldokument zu dienen hat.   
  
Es liegt nach Ablauf der Genehmigungsfrist für Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine durch das US Depart-
ment of Ju#tice gemäß der Ge#chäftsordnung der Reichsregierung in der Absicht des Hoheitsträgers des zeitweiligen 
Reichsorgans Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, 
rechtlich und gesetzlich vertreten durch den Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches Ge#amt-
mini#terium, oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung den Reichskanzler, Herrn Dr. h. c. jur. 
Wolfgang Gerhard Günter Ebel, 
ein Mu#ter des neuen Reichsper#onalauswei#es mit der Vorder- und Rück#eite und dem Namen Emil Paul Gu#tav 
Mu#termann, geboren am 11. Augu#t 1919 (dem Reichsverfa##ungstag) in Berlin-Mitte von Groß-Berlin, wohnhaft 
Reichs#traße 1 in 1000 Berlin-Charlottenburg versehen, im Internet veröffentlichen zu wollen, 
um deren Veröffentlichungsgenehmigung hiermit gebeten wird.   
 
Sollte ich selbst,  
Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter  E b e l, 
geboren am 05. Januar 1939 im Verwaltungsbezirk Berlin-Neukölln, des preußischen Kommunalverbandes 
Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin, in der preußischen Provinz Stadt Berlin, im Reichsland Frei#taat Preußen, im 
Staate 2tes Deut#ches Reich, weder als Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich,  
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oder seit dem 01. 05. 1965 auf Lebenszeit in einem öffentlich-rechtlichen Beamten- und Dien#trechtsverhältnis 
stehender Staats- und Reichsbeamter des Staates 2tes Deut#ches Reich, 
oder seit dem 08. 05. 1985 auf Zeit in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehender Hoheitsträger des 
zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung, noch des ständigen Reichszentralorgans Reichsmini#terium für 
Transport-, Umwelt#chutz-, Energie- und Verkehrswe#en nicht mehr gewollt, oder genehmigt sein, 
so bitte ich um meine #trafrechtliche Aburteilung durch die Ju#tiz der Vereinigten Staaten in den USA, 
da ich mich mit Sicherheit der grundgesetzlichen Rechtsordnung und Gesetzgebung, wie auch der Berliner lan-
desverfassungsrechtlichen Rechtsordnung und Gesetzgebung widersetze und auf meine mir reichsverfa##ungsrecht-
lich garantierte Men#chenwürde und reichsge#etzlich  garantierten  Men#chenrechte, der grundgesetzlichen und Berliner 
landesverfassungsrechtlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit exterritorial gegenüberstehend, bestehe. 
 
In allen anderen Fällen bitte ich zur Wahrung, dem Schutze und Fortbe#tande der Intere##en der USA an die durch die 
Vereinten Nationen zu proklamierenden Vereinigten Staaten von Europa vom Atlantik bis zum Ural als ein Europa der 
Vaterländer, sowie an den neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staat 2tes Deut#ches Reich in seinen 
Außengrenzen vom 31. 12. 1937, um die völker-, kriegs-, be#atzungs-, alliierten verwaltungs-, reichs- und reichsländerverfa#-
#ungsrechtlich verbindliche Genehmigung der Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine. 
 
Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 
 
 
 

    Deut#ches Reich 
Der Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans 
         Kommi##ari#che Reichsregierung 
                Der Reichskanzler 
        Wolfgang Gerhard Günter Ebel 
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    D e u t # c h e s  R e i c h 

Kommi##ari#che Regierung 
- Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz 

Königsweg 1 1000 Berlin- Zehlendorf 11 

 
 
 
 
 

 

Deut#ches Reich  Kommi##ari#che Regierung – Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz Königsweg 1nicht 4, W-1000 Berlin- Zehlendorf 1, nicht 14163 Berlin 

 

Telefon Ausland: 
 

Inland: 

+4930 802 91 66 
+4930-8049 78 93

030 802 91 66

Anlage I zum Ein#chreiben/Rück#chein DR CK A I/2. I. 119-4-04/04 
Ein#chreiben-Rück#chein 
US Department of Ju#tice 
Secretary of Ju#tice John A#hcroft 
950 Penn#ylvania Avenue NW 
Wa#hington D. C. 20530-001 USA 
 Wir bitten in der Antwort Zeichen und 

Datum die#es Schreibens anzugeben 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Un#er Ge#chäftszeichen Datum 
US Department of Ju#tice 
AE 3604, German Branch 

2001, 22. june DR CK A I/2. I. 223-3-08/02 11. August 2002 

 
B e t r i f f t: Durch das US Department of Ju#tice der Kommi##ari#chen Reichsregierung geneh-

migter Antrag zur Weiterleitung des folgenden Wortlautes an alle bundesdeut-
schen, bundesländerdeutschen und Berliner landesverfassungsrechtlichen 
Verwaltungs-, Justiz-, Polizei- und Meldebehörden betreffend die durch die USA 
der Kommi##ari#chen Reichsregierung genehmigten Reichsper#onalauswei#e und Führer-
#cheine für Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich 
 

Sehr geehrter Reichsmini#ter des Innern, 
sehr geehrte Innenmini#ter der 17 Reichsländer, 
die unter der Führung der USA mit Wirkung zum 08. 05. 1985 gegen den Willen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik reichsverfa##ungsrechtlich gewollte durch die Viermächte reichsge-
#etzlich  genehmigte  Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, reichsverfa##ungsrechtlich und reichs-  
ge#etzlich vertreten durch den seitens der USA der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit der USA dien#tverpflichtet 
unterliegenden der gesamten grundgesetzlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit exterritorial gegenüberstehen-
den Reichskanzler, Hoheitsträger des handlungsfähigen zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, 
oder Kommi##ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, Herrn Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter 
Ebel, beantragt mit verbindlicher Wirkung zum 02. Oktober 2002 allen bundesdeutschen, bundesländer-
deutschen und Berliner landesverfassungsrechtlichen Verwaltungs-, Polizei- und Justizbehörden deut#cher#eits 
unanfechtbar mitteilen zu müssen, daß dem durch die Alliierten reichsmini#terge#etzlich genehmigten Kommi##ari#chen 
Reichsmini#terium des Innern, wie auch den reichsländermini#terge#etzlich genehmigten Innenmini#tern der Reichsländer 
mitgeteilt wird, dieses vertreten durch den seit dem 11. 08. 2001 auf Zeit zum Staate 2tes Deut#ches Reich in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis seitens der USA dien#tverpflichtet stehenden Reichsmini#ter des Innern, daß das 
Kommi##ari#che Reichsmini#terium des Innern, bei dessen Verhinderung durch das zeitweilige Reichsorgan Kommi##a-
ri#che Reichsregierung, beziehungsweise die Innenmini#ter der 17 Reichsländer bezüglich der Reichsper#onalauswei#e 
und Führer#cheine für Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich seitens der USA seit dem 18. 07. 1990 für das  

      - 2 - 
 
Anmerkung: Zum besseren Verständnis der verfassungsrechtlich unterschiedlichen Rechtsordnungen werden Begriffe 
der Alliierten, des Staates Deut#ches Reich, der 17 Reichsländer, der Provinzen, der Regierungsbezirke, Landkrei#e, Städte und Kommunen 
in Fraktur#chrift1 und Begriffe der Nationalsozialisten, der Bundesrepublik Deutschland, der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland, Landkreise, Städte und Kommunen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Bezirke der Deutschen 
Demokratischen Republik u.s.w. in Kursivschrift2 bezeichnet. 
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Gebiet der bis zum 17. 07. 1990 bestandenen Bundesrepublik Deutschland und für das Gebiet der bis zum 17. 07. 
1990 bestandenen Deutschen Demokratischen Republik sowie seit dem 03. 10. 1990 für das Gebiet des bis zum 
02. 10. 1990  bestandenen  Landes Berlin  und Magistrats von Berlin verpflichtet ist/sind mitteilen zu müssen, 
daß a l l e  deut#chen natürlichen Per#onen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen des in Verbindung mit dem 
„Punkt 6“ der „Präambel“, sowie den „Artikeln 2 und 4“ des „Übereinkommens zur Regelung bestimmter 
Fragen in bezug auf Berlin“, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274 ff], fortgeltenden Artikels II des 
Kontrollratsge#etzes Nr. 46, vom 25. 02. 1947 (Amtsbl. All KRD S. 262), in der durch die Alliierten zum 22. 05. 
1949 bereinigt geltenden Fassung des durch das be#atzungsrechtliche Mittel der We#tmächte Bundesrepublik 
Deutschland unveränderbare Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etzes, vom 22. 07. 1913 (RGBl. S. 583 ff), seit dem 
18. 07. 1990 Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich, keine Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, 
und juri#ti#che deut#che Per#onen, die durch das US Department of Ju#tice gewollt sind, seitens der Kommi##ari#chen 
Reichsregierung reichsverfa##ungsrechtlich und reichsge#etzlich durch den seitens der USA dien#tverpflichteten Reichskanzler 
Herrn Dr. h. c. jur. Wolfgang Gerhard Günter Ebel, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che 
Reichsregierung vertreten werden,  
weswegen die seitens der USA genehmigten grünen Reichsper#onalauswei#e und rosanen Reichsführer#cheine als 
gültige Per#onaldokumente grundgesetzlichen juristischen Personen die von seiten der Kommi##ari#chen Reichs-
regierung, oder in deren Auftrag durch das Kommi##ari#che Reichsmini#terium des Innern, oder den Reichsländer-
innenmini#terien,  
den Landräten, Bürgermeistern, Ordnungsämtern, der Polizei, oder Meldestellen im Original zugesandte Reichs-
per#onalausweis und/oder Führer#chein der in diesem Per#onaldokument angegebenen Per#on amtlich anzuerkennen und 
auf eigene Kosten  zuzustellen haben.  
 
In den Fällen,  
in denen sich die zuvor erwähnten deutschen Behördenvertreter weigern die Per#onaldokumente anzuerkennen oder 
zuzustellen, 

da die USA mit der Genehmigung der Kommi##ari#chen Reichsregierung mit Wirkung zum 08. 05. 1985 die 
Wiederher#tellung des Staates 2tes Deut#ches Reich, und mit Wirkung zum 25. 02. 1987 die Wiederher#tellung 
der 17 Reichsländer gewollt haben, 

ist die Kommi##ari#che Reichsregierung seitens der USA dien#tverpflichtet, 
die bundesdeutschen und bundesländerdeutschen, wie auch Berliner Verweigerer wegen terrori#ti#cher Handlungen 
gegen die Intere##en der USA dem US Department of Ju#tice zur #trafrechtlichen Aburteilung zur schriftlichen Strafanzeige 
bringen zu müssen und gilt genau dieser Sachverhalt insbesondere für die Verwaltungs-, Polizei-, Justiz-, Post-, 
Bahn- und Bankbediensteten ebenso.   
 
Diese Genehmigung mit Wi##en und Billigung des US Department of Ju#tice gilt nach Eingang des Genehmigungs-
antrages am 17. 10. 2002 beim US Department of Ju#tice nach Ablauf der Genehmigungsfri#t von 30 Tagen für den 
Reichskanzler,  
Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung,  
verbindlich erteilt. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 

Deut#ches Reich 
Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans 
Kommi##ari#che Reichsregierung 

Der Reichskanzler     
Wolfgang Gerhard Günter Ebel 
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Archiv für Staats- und Völkerrecht der Kommi##ari#chen Reichsregierung 
Dokument Nr. DR CK A I/2. I. 119-4-04/04 
 
    D e u t # c h e s  R e i c h 

Kommi##ari#che Regierung 
- Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz 

Königsweg 1 1000 Berlin- Zehlendorf 11 

 
 
 
 
 

 

Deut#ches Reich  Kommi##ari#che Regierung – Der Reichskanzler – 
Provi#ori#cher Amts#itz Königsweg 1nicht 4, W-1000 Berlin- Zehlendorf 1, nicht 14163 Berlin 

 

Telefon Ausland: 
 

Inland: 
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030 802 91 66

Ein#chreiben/Rück#chein 
Amt Am Mellensee 
Einwohnermeldeamt 
z. Hd. des Amtsleiters des Einwohnermeldeamtes 
Zo##ener Straße 19 
O-1637 [15838] Klausdorf 

Wir bitten in der Antwort Zeichen und 
Datum die#es Schreibens anzugeben 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Un#er Ge#chäftszeichen Datum 
ohne 27. 12. 1994 DR CK A I/2. I. 119-4-04/04 28. April 2004  

 
Betrifft: Seitens des US Department of Ju#tice dem in Per#onalunion Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches 

Reich, Landesangehörigen des Reichslandes Frei#taat Preußen und Provinzialangehörigen der preußi-
schen Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Potsdam, Herrn Emil Paul Gustav Mustermann, 
dem der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit der USA dien#tverpflichtet unterliegenden 
Reichskanzler, Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#che Reichsregierung 
genehmigte Reichsper#onalauswei#e und Reichsführer#cheine      

 
Sehr geehrte/r Amtsleiter des Einwohnermeldeamtes Mellensee,  
 
wie Ihnen unstreitig nach Punkt 6 der Präambel, den Artikeln 2 und 4 des Übereinkommens zur Regelung 
bestimmter Fragen in bezug auf Berlin, vom 25. 09. 1990 [BGBl. II S. 1274 ff], bekannt und bewußt ist, 
da Berlin betreffend die Be#ondere Zone Berlin weiterhin kein Land der Bundesrepublik Deutschland, sondern die 
Regierungshaupt#tadt des seit dem 08. 05. 1985 wieder Staates 2tes Deut#ches Reich, die Regierungshaupt#tadt des seit 
dem 25. 02. 1987 Reichslandes Frei#taat Preußen, der Regierungs#itz der seit dem 09. 11. 1989 wieder preußischen 
Provinzen Brandenburg und Stadtgemeinde Berlin, sowie seit dem 03. 10. 1990 des preußischen Kommunal-
verbandes Gebietskörper#chaft von Groß-Berlin gemäß dem für Staatsbürger, im öffentlich-rechtlichen Beamten- und 
Dien#trechtsverhältnis und im öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Staate 2tes Deut#ches Reich stehende Per#onen 
fortbestehenden verfa##ungsrechtlich Be#onderen Status von Berlin ist,  
verfügt die Bundesrepublik Deutschland nach Punkt 6 der Präambel des zuvor erwähnten Übereinkommens 
weiterhin über keine Souveränität, 
findet in Verbindung mit dem zuvor erwähnten Übereinkommen und dem Artikel 4 Ab#atz c der bis zum Friedens-
vertrag mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich fortgeltenden Berlin 
Kommandatura Order (51) 10, vom 30. 01. 1951 [LAZ Bln. Nr. 12 707], die gesamte grundgesetzliche Rechtsord-
nung keine Anwendung, und ist damit das von Ihnen genannte grundgesetzliche Rechtsmittel Gesetz über 
Personalausweise, in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 04. 1986 [BGBl. I S. 548 ff], nicht Anwendbar.  
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Anmerkung: Zum besseren Verständnis der verfassungsrechtlich unterschiedlichen Rechtsordnungen werden Begriffe 
der Alliierten, des Staates Deut#ches Reich, der 17 Reichsländer, der Provinzen, der Regierungsbezirke, Landkrei#e, Städte und Kommunen 
in Fraktur#chrift1 und Begriffe der Nationalsozialisten, der Bundesrepublik Deutschland, der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland, Landkreise, Städte und Kommunen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Bezirke der Deutschen 
Demokratischen Republik u.s.w. in Kursivschrift2 bezeichnet. 
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Da Staatsbürger des Staates 2tes Deut#ches Reich, Landesangehörige irgendeines der 17 Reichsländer, deren Beamte 
und im Amtsverhältnis stehende Per#onen, die, da es bis zum Friedensvertrag in Deut#chland weder eine Rechtseinheit, 
eine laufende Rechtsprechung, einen Rechtsfrieden, noch eine Rechtssicherheit gibt, sondern bis zur 
zwangsweisen Auflösung der seit dem 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ handlungsunfähig untergegangenen 
Bundesrepublik Deutschland durch die Vereinten Nationen zwei unterschiedliche Rechtsordnungen existieren, und 
nach Artikel 13 der geltenden und hier zwingend anzuwendenden Reichsverfa##ung, vom 11. 08. 1919 (RGBl. S. 
1383 ff), Reichsrecht Bundesrecht bricht, keine Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind, sondern der 
gesamten grundgesetzlichen Rechtsordnung, und damit der Verwaltung und Gerichtsbarkeit nach § 20 Absatz 2 
des grundgesetzlichen Gerichtsverfassungsgesetzes, vom 09. 05. 1975 [BGBl. I S. 1077 ff], exterritorial 
gegenüber stehen. 
Dieser bis zum Friedensvertrag mit dem Staate 2tes Deut#ches Reich fortbestehenden völker-, kriegs-, be#atzungs-, 
alliierten verwaltungs- und reichsverfa##ungsrechtlichen, sowie reichsge#etzlichen Sach- und Rechtslage folgend, ist für die 
Staatsbürger des Deut#chen Reiches das durch die Alliierten zum 22. 05. 1949 bereinigte, durch die Bundesrepublik 
Deutschland unveränderbare Reichsrecht anzuwenden, da die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel VII § 9 
Ab#atz e) des bis zum Friedensvertrag mit dem Staate 2tes Deut#ches Reich am 09. 05. 1945 in kraftgetreten 
fortgeltenden SHAEF-Ge#etzes Nr. 52 der USA, nicht Deut#chland ist, wie Mi#ter Richard Perle, Berater der US-
Regierung, Bundeskanzler Gerhard Schröder am 16. 06. 2003 wissen ließ. 
Im Namen und im Auftrag des zur Zeit Verhinderten Reichsmini#ters des Innern als Hoheitsträger des seit dem 08. 
05. 1985 handlungsfähigen zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches Reichsmini#terium des Innern, stellt der Reichs-
kanzler, der Anwei#ung, Kontrolle und Gerichtsbarkeit der USA dien#tverpflichtet unterliegende Hoheitsträger gemäß der 
Ge#chäftsordnung der Reichsregierung des zeitweiligen Reichsorgans Kommi##ari#ches Ge#amtmini#terium, oder Kommi#-
#ari#che Reichskanzlei, oder Kommi##ari#che Reichsregierung, dem Amtsleiter des Einwohnermeldeamtes Mellensee den 
Reichsper#onalausweis und Reichsführer#chein des in Per#onalunion Staatsbürgers des Staate 2tes Deut#ches Reich, 
Landesangehörigen des Reichslandes Frei#taates Preußen und Provinzialangehörigen der preußischen Provinz 
Brandenburg, Herrn Emil Paul Gustav Mustermann, mit der Maßgabe zu, daß dieser diesen Reichsper#onalausweis 
und Reichsführer#chein gemäß der Anlagen 1 und 2, zu Kostenlasten des Einwohnermeldeamtes Mellensee, 
innerhalb von 21 Tagen zustellt 
Sollte der Amtsleiter, oder seine Bediensteten sich weigern, diesen rechtsmäßigen Reichsper#onalausweis und 
Reichsführer#chein zuzustellen, sind die seit dem 08. 05. 1985 handlungsfähigen zeitweiligen Reichsorgane seitens 
des US Department of Ju#tice gezwungen, wegen terrori#ti#cher Handlungen gegen die Intere##en der USA, die mit 
Wirkung zum 08. 05. 1985 die Wiederher#tellung des Staates 2tes Deut#ches Reich reichsverfa##ungsrechtlich, und mit 
Wirkung zum 25. 02. 1987 die Wiederher#tellung des Reichslandes Frei#taat Preußen reichsländerverfa##ungsrechtlich 
wollen, beim US Department of Ju#tice Strafanzeige gegen den Amtsleiter stellen zu müssen. 
Dieser Sach- und Rechtslage entsprechend, handelt es sich seitens der Hoheitsträger der zeitweiligen Reichsorgane 
#trafrechtlich weder um eine grundgesetzliche Bedrohung, oder Amtsanmaßung, noch um eine Nötigung, sondern 
um die Um- und Durch#etzung von Völker-, Kriegs-, Be#atzungs-, Alliierten Verwaltungs- und Reichsverfa##ungsrecht, zu 
deren Durch#etzung die am 18. 07. 1990 um 0000 Uhr MESZ durch den Rechtsakt der USA am 17. 07. 1990 in Paris 
durch Streichung des Artikels 23 des be#atzungsrechtlichen Mittels der We#tmächte Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland handlungsunfähig untergegangene Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer nicht 
befugt sind. 
Vertreter des „Interalliierten Geheimdien#tes“ als Polizeibehörde des „Rates der Alliierten“, haben dem Reichskanzler 
Herrn Dr. h. c. jur Wolfgang Gerhard Günter Ebel, Hoheitsträger des seit dem 08. 05. 1985 zeitweiligen Reichs-
organs Kommi##ari#che Reichsregierung schon am 30. 01. 2003 wissen lassen, daß,  
wenn die Bundesrepublik Deutschland nicht zu einem friedlichen Wechsel zur Kommi##ari#chen Reichsregierung 
durch deren öffentliche Anerkennung bereit ist, 
es zur Um- und Durch#etzung von Völker-, fortbestehenden Kriegs-, Be#atzungs- und Alliierten Verwaltungsrecht bis 
zum Friedensvertrag mit dem neutral, handlungsfähig und #ouverän wiederherzu#tellenden Staate 2tes Deut#ches Reich, 
notgedrungen einen „Neuen Krieg gegen Deut#chland“ geben wird.  
 
Hochachtungsvoll    Anlagen: 1 Reichsper#onalausweis 
        1 Reichsführer#chein 

5 Anlagen  
Deut#ches Reich 

Der Hoheitsträger des zeitweiligen Reichsorgans  
Kommi##ari#che Reichsregierung 

Der Reichskanzler 
Wolfgang Gerhard Günter Ebel   
                             - 19 -   
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